
Beilage zum Amts - und Intelligenz -Blatt Nro « 8.
Dienstag den 26. August 1845.

Nagold.
Gesinde -Ordnung.

Um dem schon so häufig ausgespro¬
chenen Wunsche nach einer Gesinde-
Ordnung sür den Oberanusbezirk Na¬
gold zu entsprechen, bringt die Unter¬
zeichnete Stelle nachstehenden

Entwurf
einer solchen zur Kenntniß der Ge¬
meinde- Collcgien und fordert dieselben
auf, diesen Entwurf zu prüfen und zu
berathen, bis

1 November dieses Jabres
aber, mittelst ProtokollAuszugs, bieber
anzuzeigen, ob und mit welchen etwai¬
gen Abänderungen sie geneigt wären,
solchen in ihren Gemeinden einzuführen.

Den 14. August 1845.
K. Oberamt. Daser.

Allgemeine Bestimmungen.
8.1. (Gegenstand der Gesinde-Ordnung.) Diese

bestimmt die Rechte und Pflichten der im Ober¬
amtsbezirke wohnenden Dienstherrschaften und
ihrer Dienstboten.

8. 2. (Wer unter Gesinde verstanden sei.) Zum
Gesinde gehören Knechte und Mägde aller Art,
auch solche Diensileute, welchen vorzüglichere
Dienstgeschäfte oder eine Art Aufsicht über die
Haushaltung und Hauswirthschaft übertragen ist.

F. 3. (Miethvertrag.) Tie wechselseitigen Rechte
und Berbindlichkeiten der Dienstherrschaften und
des Gesindes gründen sich zunächst auf den zwi¬
schen ihnen geschloffenen Vertrag , wodurch die¬
ses zu Leistung häuslicher und wirthschaftlicher
Dienste ans eine bestimmte Zeit, jene hingegen
zu einer dafür zu gebenden Belohnung sich ver¬
bindet. Was durch den Vertrag nicht verabre¬
det ist. wird durch die Bestimmungen der Ge¬
sinde-Ordnung ergänzt.

§. 4. (Form des Miethvertragcs.) DcrMieth-
(Dlenst-) Vertrag kann durch eine schriftliche Ur¬
kunde, wovon jedem Thcil auf Verlangen ein
Eremplar zuzustellen ist, abgeschlossen werden.

§. 5. (Hastgeld.) Die Dienstherrschaft ist beim
Verdingen zu Sicherung des Vertrags ein Haft¬
geld zu fordern berechtigt, das dem Dienstboten
doppelt zurück erstattet wird, sobald der Dienst
angetretm und die Fähigkeit 14 Tage ervrobt ist.
Das Haftgeld ist als ein Thcil des Jahreslohns
anzusehen.

8. 6. (Befugniß, Gesinde zu dingen.) In der
Regel kommt es deni Ehemann zu, das Gesinde
zu dingen. Die weiblichen Dienstboten können
zwar von der Ehefrau, jedoch nicht ohne Geneh-
iniguug ihres Gatten angenommen werden, der,
wenn er sie verweigern will, binnen drei Tagen
von dem Vertrags-Abschluß an, den Dienstboten
davon zu benachrichtigenhat.

8. 7. (Befugniß, ' sich als Dienstbote zu ver¬
dinge».) Wer sich als Dienstbote verdingen will,
muß über seine Person frei zu verfügen berech¬

tigt sepn. Kinder unter elterlicher Gewalt kön¬
nen ohne Bewilligung der Eltern, Minderjährige
ohne Genehmigung des Vormunds nicht in Dienst
gehen, und Ehefrauen dürfen sich nicht ohne Zu-
Ilimmung ihrer Männer verdingen. Militärger¬
ichten, welche sich vermiethcn, müssen ihre Mili-
tärverhältniffe sogleich beim Abschluß des Dienst-
vertrags dem Dienstherr» anzeigen, oder den Letz¬
ter», wenn sie am Eintritt des Diensts oder an
dessen Fortsetzung verhindert werden, schadlos
halten.

8. 8. (Dauer der Dienstzeit.) Wenn nicht
etwas besonders verabredet worden, so wird bei
ländlichen Dienstboten die Dauer der Dienstzeit
zu Einem Jahr angenommen.

8. 9. (Zeitpunkt des Dienstantritts.) Der
Zeitpunkt des Dienstantritts ist ordentlicherweise
bei ländliche» Dienstboten männlichen Geschlechts:
Weihnachten(28. Dezbr.) , weiblichen Geschlech¬
tes: Martini oder Lichtmeß.

8. 10. (Anzeige des Dienst-Vertrags.) Wer
einen Dienstboten annimmt, hat binnen3 Tagen
vom Dienstantritt an gerechnet, der Orts -Obrig-
keit, bei 3 fl. 15 kr. Strafe, Anzeige zu machen.

8. 11. (Dienstbücher der Dienstboten.) Jeder
Dienslbote, welcher im Oberamts-Bezirke einen
Dienst antritt , muß mit einem von seiner obrig¬
keitlichen Behörde ausgestellten Dienstbuche sich
ausweisen, welches der Dienstherrschaft einzuhän¬
digen ist.

Dienstboten, welche aus andern Gegenden des
Landes oder dem Auslande im Bezirk einen Dienst
annehmen, erhallen nach vorauSgcgangenerNach¬
messung über ihre persönlichen Verhältnisse und
Aufführung von der Ortsobrigkeit ihres Diensts
gleichfalls ein solches Dienstbuch gegen Bezahlung.

8. 12. (Fortsetzung.) Beim Abgang eines
Dienstboten ans seinem Dienst wird von Leiten
der Orts -Obrigkeit auf den Grund des Ältestes
der Dienstherrschaft und amtlicher Wahrnehmun¬
gen ein Zeugniß über die Dauer des Dienstes,
so wie der Name des Dienstbereit eingetragen.

8. 13. (Mehrfaches Verdingen des Gesindes.)
Wenn ein Dienslbote sich bei mehreren Herr¬
schaften zugleich ans dieselbe Zeit verdingt, so geht
der frühere Vertrag dem spätern vor.

Ist einer Dienstherrschaft bei Abschließung des
Mieth-Vertrags die frühere Vermielhung nicht
bekannt worden, so muß der Dienstbote der Dienst-
Herrschaft den Betrag des ihr dadurch veranlaß-
ten Taglohns, nach Abzug des vertragsmäßig fest¬
gesetzten Lohns, 6 Wochen lang als Entschädi¬
gung ersetzen.

Die Herrschaft, bei welcher der Dienslbote
bleibt, soll auf Verlangen ungehalten werden,
diesen Betrag vom Dienstiohn abznziehen, und der
zurücktretenden Herrschaft zuzustclleu.

Die Hälfte des Lohns darf so lange als Abzug
verlangt werden, bis die Entschädigung entrich¬
tet ist.'

8. 14. (Fortsetzung.) Der Dienslbote, wel¬
cher sich gleichzeitig an zwei oder mehrere Herr¬
schaften vermicthet hat, wird noch überdies? bc-

!straft mir 1 fl. bis 6 fl. an Geld oder verhält-
l nißmäfiig an Gefängmß.
j Hat die miethende Herrschaft das frühere Ver-
! dingen gewußt, so trifft sie gleiche Strafe.

Jeder Mieth-Vertrag mit einem Dleustboten,

welcher noch in Diensten sicht, ist ungültig, wenn
êr früher als ein Vierteljahr vor dem Antritt des
neuen Dienstes abgeschlossen wurde.
Von den Rechten und- Verbindlichkeiten,

welche durch einen Mictp-Lertrag
entstehen.

8. 15. (Verbindlichkeit der Dienstboten.) Der
gemiethete Dienstbote ist schuldig, zur bestimmten
Zeit den Dienst anzutreten. Im Fall einer Wei¬
gerung, ohne hinlängliche Ursache, wird derselbe
durch polizeiliche Zwangsmittel zum Antritt des
Dienstes angehalten und muß der Herrschaft alle
Kosten ersetzen, welche sie inzwischen zur Verrich¬
tung seiner Dienstgcschäflean seiner Stelle, z. B.
für Taglöhner ausgcwendet har. (8. 20.)

Der Dienstbote, welcher die Dienstherrschaft
nicht schadlos halten kann, wird auf den Antrag
der Herrschaft mit Gefängnis bestraft.

8- 16. (Rechted» Dienstboten.) In folgen¬
den Fällen ist das Gesinde befugt, den Dienst-An¬
tritt zu verweigern: 1) wenn in der Zwischenzeit,
vom Abschluß des Mieth-Vertrags an bis zur
Zeit des Dienst-Antritts das Gesinde durch Krank¬
heit zur Leistung der versprochenen Dienste unfä¬
hig wird: 2) wenn die Herrschaft während der
bevorstehenden Dienstzeit ihren Wohnsitz an einen
andern, entfernten, mehr als drei Stunden vom
erster» Ort verlegen will, und dem Gesinde bei
dessen Annahme nichts davon gesagt hat : 3) wenn
die Herrschaft, ohne solches beim Abschluß des
Mieth-Vertrags bedungen zu haben, mit dem gc-
miethetcn Gesinde eine Reise auf längere Zeit,
als die Dienstzeit, unternehmen will: 4) wenn in
der Zwischenzeit in der Familie des Gesindes der
Tod eines nahen Verwandten, oder solche amtlich
beglaubigte Umstände vorgefallen sind, welche des¬
sen Anwesenheit in der Familie unumgänglich nö-
thig machen: 5) wenn das Gesinde durch Helrath
erweislichcrmaßen oder auf andere Art vortheil-
hafte Gelegenheit zu Anstellung einer eigenen
Wirthschaft erhält, die es durch Annahme des
Diensts versäumen würde.

In den Fällen 4 und 5, nicht aber in den vor¬
her benannten Fällen 1 bis 3, hat der Dienstbote
die Dienstherrschaft für höhere Taglöhne an Stell¬
vertreter, oder für sonstige Kosten, welche durch
seinen Richtantritt ihr erwachsen, auf 6 Wochen
Entschädigung zu leisten.

8. 17. (Verbindlichkeit der Dienstherrschaft.)
Auch die Dienstherrschaft kann von dem abge¬
schlossenen Tiensr-Eontrakt nach Willkühr nicht
abgeheu.

Verweigert sie ohne rcchlmäßige Ursache die
Aufnahme des Gesindes, so ist sie verbunden, ihm
von dem zum Eintritt bestimmten Tage an Kost
und Lohn auf 6 Wochen zu vergüten.

War der Dienst, dessen Alttritt nickt gestattet
wirch auf kürzere Zeit als auf 6 Wocbeii abge¬
schlagen, so kann dis Vergütung sich nicht»her
die Dienstzeit hinaus erstrecken.

8. 18. (Rechte der Dienstherrschaft.) Die
Verbindlichkeit zu Vergütung von Lohn und Kost
hört für die Dienstherrschaft ganz auf: u) Wenn

j der Dienstbote in eine solche Lage kcmmt, in wel-
. eher cs ihm unmöglich sepn würde, den Dienst
anzutretcn, vom Tag an, wo diese Unmöglichkeit

! cingctretcn ist; t>) wenn die Herrschaft von ihrer
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2>?eigcrung abgeht und den Dienstboten anzuneh-
men sich bereit erklärt , von der Zeit dieser Er¬
klärung an.

8 . 19 . (Fortsetzung .) Die Annahme des ge-
mietheten Dienstboten darf von der Herrschaft,
ohne irgend eine Entschädigung dafür , verweigert
werden : 1) Wenn derselbe mit einer anstecken¬
den oder Abscheu erregenden Krankheit entweder
beim Abschluß des Miethvertrags ohne Wissen
der Herrschaft schon behaftet war oder erst nach¬
her behaftet wird : 2) wenn der Dienstbote in
seinem früheren Dienst fich ein Vergehen zur
Schuld gebracht hat , das die damalige Herrschaft
zu seiner alsbaldigen Entfernung vom Dienst be¬
rechtigt hatte , und wenn der neuen Dienstherr¬
schaft dieß Vergehen beim Vertrags -Abschluß un¬
bekannt geblieben ist : 3) wenn weibliche Dienst¬
boten beim Vertrags -Abschluß verheimlichten , daß
sie Kinder haben , oder daß sie schwanger sind,
und wenn verheirathete Dienstboten beiderlei Ge¬
schlechts diesen ihren ehelichen Stand verheimlich¬
ten ; 4) wenn das Gesinde durch falsche Atteste
oder sonstige Täuschung den Miethvertrag erschli¬
chen hat ; 5 ) wenn vom Vertrags - Abschluß an
bis zum Dienstantritt ein solcher Vermögens-
Zerfall bei der Herrschaft eingetreten ist , daß sie
den Dienstboten nicht behalten kann : K) wenn
der Dienstbote 8 Tage lang den Dienstantritt aus
eigenem Verschulden verzögert hat.

§ . 20 . (Fortsetzung .) Bei jeder durch den
Dienstboten verschuldeten Verzögerung deSDicnst-
AntrittS kann die Herrschaft Ersatz ihrer bis zum
endlichen Eintritt entstandenen Auslagen , und
wenn der Eintritt nicht stattsindet , Ersatz der Aus¬
lagen und des Lohnbetrags von k Wochen fordern.

8 . 21 . (Gegenseitige Verbindlichkeit .) Wenn
ein Dienstbote durch Zufall ohne sein Verschul¬
den den Dienstantritt nicht über 14 Tage verzö¬
gert , kann die Dienstherrschaft den Dicn 'stkontrakt
nicht aufheben , aber Ersatz aller Auslagen auf
den Dienst für diese Zeit fordern.

Pflichten des Gesindes während der
Dienstzeit.

§ . 22 . ( Im Allgemeinen .) Das Gesinde ist
schuldig, seinen Dienst redlich , fleißig und aufmerk¬
sam , und mit Geschick bei Tag und bei Nacht un¬
verdrossen nach dem Willen der Dienstherrschaft
und so viel möglichst ;n deren Nutzen zu besorgen.

Ausgenommen und nur solche Befehle , welche
auf etwas gesetzlich Unerlaubtes gerichtet sind.

Zm Nebrigen muß sich das Gesinde allen häus¬
lichen Anordnungen und Einrichtungen der Herr¬
schaft unterwerfen . Befehle , Ermahnungen , auch
ernstliche Zurechtweisungen mit Bescheidenheit an¬
nehmen.

8 . , 23 . (Sittliches Betragen .) Das Gesinde
hat sich einer gesitteten , anständigen Aufführung
zu befleißigen.

Es darf ohne Borwissen und Genehmigung der
Herrschaft , auch in eigenen Angelegenheiten , von
Haus fich nicht entfernen , nicht über die erlaubte
Zeit ansbleiben , auch darf es nicht in Häuser
wandeln , die der Herrschaft unangenehm find.

8 - 24 . (Dienu -Obliegenheiten im Besonder » .)
Dienstboten , welche nicht ansschließend zu gewissen
Geschäften gcmiethet sink, müssen fich allen häus¬
liche» angemessenen Arbeiten nach dem Willen
der Herrschaft unterziehen.

Bei Streitigkeiten unter den Dienstboten über
ihre Geschäfts - Obliegenheit entscheidet allein der
Wille der Herrschaft.

Z. 25 . (Fortsetzung .) Auch Gesinde , welches
zu gewissen Arten der Dienste angenommen ist,
muß dennoch auf Verlangen der Herrschaft an-
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dere , seinen Verhältnissen nicht unangemessene,
häusliche Arbeiten mit übernehmen , wenn das
dazn bestimmte Gesinde daran verhindert ist.

8 -, 26 . (Fortsetzung .) Außer seinen Dienstge¬
schäften ist das Gesinde verbunden , der Herrschaft
Bestes zu befördern , schaden und Nachtheil aber,
so viel an ihm ist, abzuwcnden.

8 - 27 . (Berantwortlichkeit des Gesindes .) Der
Schaden , welcher durch ein geringes Versehen
oder Unkenntlich des Dienstboten am Eigenthum
der Herrschaft entstanden , ist von dem Dienstbo¬
ten und der Letzteren gemeinschaftlich zu leide».

§ . 28 . (Fortsetzung .) Den Schaden , welchen
das Gesinde der Herrschaft vorsätzlich , oder durch
Unterlassung der schuldigen Sorgfalt und Auf¬
merksamkeit , oder durch Handlungen , welche ge¬
gen ausdrückliche Befehle der Herrschaft gingen,
zugefüsst hat , muß das Gesinde nach nnpartheii-
scher Schätzung ungetheilt sogleich vergüten.

8- 29 . (Fortsetzung .) Ferner muß jeder Dienst¬
bote der Dienstherrschaft für denjenigen Schaden
bei dem Unvermögen des Hauptschuldners basten,
bei welchem demselben eine offenbare Pflichtwid¬
rigkeit gegen die Dienstherrschaft zur Last fällt.

Hierher gehört insbesondere , wenn bemerkte
Untreue des Nebcngesindes der Herrschaft nicht
zur Anzeige gebracht wird.

8 . 30 . (Vergehungen gegen die Dienstherr¬
schaft .) Der Veruntreuung und des Betrugs
macht sich der Dienstbote jedesmal schuldig, wenn
er die ihm anvertrauten Gelder oder Sachen der
Herrschaft unterschlägt , oder diese durch unwahre
Angaben übervortheilt ; wenn er beim Einkauf
von Lebensmitteln oder andern Sachen mehr be¬
rechnet , als er bezahlt hat , oder beim Verkauf
weniger , als er erhalten hat.

Diese Vergehungen unterliegen der Bestrafung
nach den Strafgesetzen.

8- 31 . (Fortsetzung .) Strafwürdig handelt der
Dienstbote auch dann , wen » er blos aus Näsche¬
rei speisen oder Getränke der Herrschaft angrcift,
wenn er Trinkgelder , welche nach der getroffenen
Einrichtung unter dem Mikgesinde gemeinschaft¬
lich sind , nicht zur Theilung bringt , oder das
Futter des Viehs nicht nach Vorschrift verwendet.

8 . 32 . (Fortsetzung .) Einer Untreue macht
sich das Gesinde ferner schuldig , wenn es mit
Vorsatz durch Rede » oder Handlungen der Herr¬
schaft auf irgend eine Weise Nachtheil bringt;
wenn es namentlich den guten Namen seiner Herr¬
schaft durch boshafte oder verläumderischc Reden
herabsetzt : was im Hause gethan oder gesprochen
wird , ansplaudert : die Kinder und andere Ange¬
hörige der Herrschaft zu unerlaubten oder ihr
nachtheiligen Handlungen verleitet.

Alle dergleichen pflichtwidrigen Handlungen (8-
30 — 32 ) werden mit Gcfängnißstrafe auf Klage
der Herrschaft geahndet , und es ist die Letztere
befugt , schleunige Entlassung eines solchen Dienst¬
boten zu verfügen.

8 . 33 . (Folgen pflichtwidrigen Betragens .) Ge¬
gen einen Dienstboten , welcher sich in Verdacht
begangener Unredlichkeit setzt, darf die Herrschaft
auf Durchsuchung seiner Behältnisse und Sachen
antragen und mit Bewilligung des Dienstboten
sie selbst durchsuchen . Verweigert der Dienstbote
die Bewilligung , so hat die Obrigkeit zu entscheiden.

8 - 34 . (Fortsetzung .) Veranlaßt ein Dienst¬
bote seine Dienstherrschaft durch boshafte Hand¬
lungen oder vorsätzliche Beschädigungen zur Auf¬
kündigung , so ist die Herrschaft zwar zu alsbal¬
diger Entlassung befugt , jedoch muß der Entladene
für den verursachten Schaden , und auf 6 Wochen
für Kosten und Nachtheile , welche durch seine Ent¬
lassung verursacht werden , Ersatz leisten.

Die Klage auf Bestrafung bleibt Vorbehalten.
Neben dem muß ein ländlicher Dienstbote , wel-

chcr vor dem Ablauf der ordentlichen Dienstzeit
(8 . 8 .) den Dienst eigenmächtig verläßt , o'-er ver¬
möge der Bestimmungen gegenwärtiger Ordnung
von' der Herrschaft wegen eigener Schuld entwe¬
der ohne Aufkündigung ' sogleich oder auch unter
Aufkündigung , nach 6 Wochen entlassen wird , sich
einen Abzug von Einem Drittel des Lohnes ge¬
fallen lagen , welchen es ihn auf die Wintcrmo-
nate Januar , Februar und März treffen würde.

Pflichten der Dienstherrschaft während
der Dienstzeit.

8- 35 . (Im Allgemeinen .) Die Herrschaft darf
dem Gesinde nickt größere Arbeit zumuthen , als
dasselbe ohne Schaden für seine Gesundheit ver¬
richten kann.

8 . 36 . (Fortsetzung .) Die Herrschaft muß dem
Gesinde die nöthige Zeit zu Äbwartung des öf¬
fentlichen Gottesdienstes lassen und dasselbe über¬
haupt hiezu und zum sittlichen Wandel fleißig er¬
mahnen.

8 . 37 . (Belohnung des Gesindes .) Die Herr¬
schaft ist auch schuldig , dem Gesinde den bedun¬
genen Lohn und die Kleidung zur bestimmten Zeit
zu entrichten , je nach Maßgabe der Miethzeit ent¬
weder am Schluffe jeden Vierteljahrs , jeden Mo¬
nats oder jeder Woche.

§ . 38 . (Beköstigung .) Wenn deni Gesinde
Kost versprochen ist, so muß solche nach Gebrauch
und unverdorben und bis zur Sättigung verab¬
reicht werden.

Geistiges Getränke kann das Gesinde nur ans
besondere Vertrags -Bestimmung oder bei anstren¬
genden Geschäften , z. B . der Ernte , anspreche ».

Im Zweifelsfall , ob ein Dienstbote Beköstigung
verlangen könne, ist derjenige Dienstbote dazn be¬
rechtigt , welcher auch die Wohnung im Hause der
Herrschaft hat.

8 . ^ 6. (Bekleidung .) Kleidungsstücke oder Li¬
vree kann das Gesinde nur dann verlangen , wenn
die Herrschaft sie ausdrücklich versprochen hat.

§ . 40 . (Fortsetzung .) Wenn Livree überhaupt
ohne Bestimmung der einzelnen stücke verspro¬
chen wurde , so muß der Livreebcdicnte einen Hut,
einen Rock, eine Weste und ein Paar Beinkleider,
der Kutscker oder Reitknecht noch übcrdieß ein
Paar Stiefel und einen Stallkiltcl bekommen.

8 . 41 . (Fortsetzung .) Die Livree fällt nach
Ablauf der bestimmten Dienstzeit dem Bedienten
cigcnthümlich zu.

Jedoch ist diesem nach seiner Entlassung nicht
erlaubt , die verdiente Livree unverändert , als sol¬
che. mit ihren Abzeichen fortzntragen.

8 . 42 . (Staats -Livree.) Wird außer der Li¬
vree noch besondere Staats -Livree (worunter auch
Mäntel und Kutscherpelze begriffen sind) gegeben,
" hat der Bediente auf diese keinen Anspruch.

8 . 43 . (Sorge für krankes Gesinde .) Bei ge¬
ringeren Krankheitsfällen , welche nicht über 8
Tage dauern und nicht durch grobes Verschulden
des' Dienstboten hcrbeigeführt worden sind , bat
derselbe zwar die Kosten der Aerzte und Apothe¬
ker zu übernehmen , jedoch von der Dienstherrschaft
nnentgeldliche Verpflegung und Verköstigung zu
gewarten.

8 . 44 . ( Fortsetzung .) In Krankheitsfällen von
längerer Dauer , welche dem Gesinde durch den
Dienst oder durch grobe Aahrläßigkeit der Dienst-
Herrschaft zngezogen worden sind, hat Letztere die
Kosten für Verpflegung und Heilung zu tragen,
ohne dafür am Lohn etwas abziehen zu dürfen.

8 . 45 . (Fortsetzung .) Weitere Ansprüche , welche
dem Gesinde nach den Gesetzen gegen die Dienst-
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Herrschaft zustehen , wenn durch Verschulden der¬
selben dem Ersteren größere , oder über die Dienst¬
zeit hinausdauernde Unglücksfälle zugestoßen sind,
bleiben ihm überdieß Vorbehalten.

8 . 46 . (Fortsetzung .) Bei Krankheitsfällen des
Dienstboten von längerer Dauer , welche nicht er¬
weislich durch Dienttverrichtungen oder Verschul¬
den der Dienstherrschaft entstanden sind , ist die
Letztere nur so lange , und nicht über 8 Tage die
Verpflegung zu bestreiten schuldig , bis die Ver¬
wandten des Erkrankten oder die Obrigkeit die
Fürsorge übernommen haben.

8 . 47 . (Fortsetzung .) Einen Ersatz des ihr
durch solche Verpflegung (8. 46 .) verursachten
Aufwandes kann die Dienstherrschaft nur dann
von dem Dienstboten fordern , wenn dieser die
Krankheit oder das Gebrechen durch sein eigenes
Verschulden sich zugezogen hat.

§ . 48 . (Haftung für das Gesinde .) Für den
vom Gesinde einem Dritten zugesügken Schaden
ist in der Regel nur das Ersterc , nicht die Dienst-
Herrschaft verbindlich.

§ . 49 . (Fortsetzung .) Wer aber wissentlich
geschehen läßt , baß sein Gesinde einem Andern
Schaden zufügt , der wird als Theilnehmer ander
unerlaubten Handlung des Gesindes angesehen
und muß für entstandenen Schaden haften?

8 - 50 . (Fortsetzung .) Derjenige , der zuVoll-
führung eines Geschäfts sich seiner Dienstboten
bedient , hat zwar für jeden durch die Ungeschickt¬
heit oder Naibläßigkeit derselben einem Dritten
verursachten Schaden zu haften , ihm bleibt aber
der Rückgriff an de» Dienstboten Vorbehalten.

8 . 5t . (Fortsetzung .) Die Dienstherrschaft ist
nicht schuldig, für ' die von ihrem Gesinde auf ih¬
ren Namen kontrahirten Schulden zu hasten , es
sen denn , daß eine stillschweigende oder ausdrück¬
liche Einwilligung dazu erwiesen würde.

Von Auflösung des Dienstvertrags.
8 . 52 . Ohne rechtmäßige , in gegenwärtiger

Ordnung bestimmte , oder durch Uebercinkuuft fest¬
gesetzte Ursache kan» ein Dienstvertrag einseitig
nicht aufgehoben werden

8 . 53 . (Aufkündigung auf den Ablauf der
Dienstzeit .) Sechs Blochen vor dem Ablauf der
bedungenen Dienstzeit hat die Herrschaft oder der
Dienstbote , welcher den Vertrag nicht fortsetzen
will , den andern Theil davon in Kennt »»! zu setzen.

Geschieht von keinem Theil eine Aufkündigung,
so wird angenommen , daß der Kontrakt auf die
so eben abgelaufcne jüngste Dienstzeit erneuert sev.

8 . 54 . (Fortsetzung .) Würde aber ein Theil
ohne vorangegangcne Aufkündigung die Fortsetzung
des Kontrakts nach dem Ablauf der Dienstzeit
verweigern , so hat er den andern Theil mit sechs¬
wöchigem Lohnbetrag , jedoch ohne Kost , zu ent¬
schädigen.

8 . 55 . (Fortsetzung .) lieber die geschehene
Aufkündigung kann jeder Theil vom andern ein
schriftliches Zeugniß fordern.

8 . 56 . (Aufkündigung während der Dienstzeit
vor deren Ablauf .) Bor dem Ablauf der bedun¬
genen Dienstzeit kann der Dienst aufgcküudet und
nach 6 Wochen aufgelöst werden:

s ) Vom Dienstboten.
l ) Wenn die Herrschaft den Dienstboten un¬

verdient und zu wiederholtcninalen erwiesenerma¬
ßen beschimpft ; 2 ) wenn die Herrschaft den be¬
dungenen Lohn oder das Kostgeld auf die festge¬
setzten Termine , auf Anfordern nicht bezahlt;
3) wenn das Gesinde durch Krankheit zu Fort¬
setzung der versprochenen Dienste erwiesenermaßen
unfähig wird : 4) wenn der Tod eines Verwand¬
ten des Dienstboten , oder solche amtlich beglau¬

bigte Umstände vorgefallen sind, welche dessen An¬
wesenheit in seiner Familie unumgänglich nöthig
machen : 5) wenn das Gesinde durch Heirath
oder auf andere Art vortheilhaste Gelegenheit zur
Anstellung einer eigenen Wirthschaft erhält , die
es durch Fortsetznugdes Dienstes versäumen würde;
6) wenn das Gesinde öfters verdorbene oder unge¬
nießbare Speisen mit Wissen der Herrschaft erhält.

8 . 57 . (Fortsetzung .) Vor dem Ablauf der
bedungenen Dienstzeit nach 6wöchiger Aufkündi¬
gung kann das Gesinde b ) von der Herrschaft
verabschiedet werden : 1) wenn das Gesinde die
nöthige Fähigkeit und Geschicklichkeit zu den ihm
obliegenden Geschäften erwiesenermaßen nicht be¬
sitzt ; 2) wenn während der Dienstzeit die Ver¬
mögens -Umstände , der Grundbesitz oder die Ein¬
künfte der Herrschaft sich so sehr verringern , daß
sie die Zahl des Gesindes cinschränken muß:
3) wenn das Gesinde , wiederholter Warnungun¬
geachtet , durch Unverträglichkeit den Hausfiiercn
jlört : wenn es wiederholt , ohne Erlaubnis ! der
Herrschaft , zu seinem Vergnügen auSgebt oder
nach erhaltener Erlaubniß über die vergönnte Zeit
wegbleibt : 5) wenn es mehrmals den Dienst oder
das Beste der Herrschaft vernachlässigt oder wie¬
derholte Unachtsamkeit begeht.

8? 58 . ( Fortsetzung .) Bei der Auflösung des
Dienst -Vertrags , durch vorherige Aufkündigung,
kann das Geflndc Kost und Lohn nur bis zum
Tag des Austritts fordern.

8 . 59 . (Aufhebung des Dienst -Vertrags ohne
Aufkündigung .)

o) Durch das Gesinde.
Das Gesinde ist berechtigt , sogleich ohne Anf-

! kündigung den Abschied in folgenden Fällen zu
verlangen : 1) Wenn es von der Dienstherrschaft
gröblich mißhandelt wird : 2) wenn die Verabrei¬
chung verdorbener ungenießbarer Speisen , der
Dienst -Aufkündigung des Gesindes (8 - 56 . 6 .) un¬
geachtet , von der Herrschaft fortgesetzt wird:
3) wenn die Herrschaft das Gesinde zu gesetzwid¬
rigen oder unerlaubte » Handlungen verleiten will:
4) wenn sie dasselbe gegen dergleichen Zumnthnn-
gcn anderer Personen der Familie nicht schützen
will : 5) wenn die Herrschaft mit dem Gesinde eine
Reise von mehr als 6 Stunden Entfernung un¬
ternehmen will und der Dienstaustritt des Gesin¬
des dazwischen fällt : 6) wenn die Herrschaft ihren
Wohnsitz während der Dienstzeit auf einen mehr
als 6 Stunden entfernten Ort verlegt und den
Dienstboten bei der Annahme nicht davon in
Kcnutniß gesetzt hat : 7) wenn der Dienstbote er¬
wiesenermaßen wegen Krankheit den Dienst auch
nur über die 4wochige Aufkündigungssrist ohne
Gefahr nicht versehen ' kann.

In den Fällen t bis 6 hat die Herrschaft das
Gesinde , wenn es nur monatweise oder auf kür¬
zere Zeit gemicthet war , für diese Zeit , wenn es
aber auf ein Vierteljahr oder länger gemicthet
war , auf 6 Wochen mit dem Lohn (ohne Kost)
zu entschädigen.

8 . 60 . (Fortsetzung .)
b ) Durch die Dienstherrschaft.

In folgenden Fällen ist die Herrschaft berech¬
tigt , das Gesinde vor dem Ablauf der Dienstzeit
und ohne vorhergehende Aufkündigung sogleich
aus dem Dienst zu entfernen : 1) Wenn das Ge¬
sinde die Herrschaft oder deren Familie durch
Thätlichkeite », Schimpf - und Lchmähworte oder
ehrenrührige Nachreden beleidigt , durch boshafte
Verhetzungen Familien - Zwist zu erregen sucht,
Kinder , zu deren Wart und Pflege es angewiesen
ist, vernachläßigt oder gar mißhandelt : 2) wenn
es Widersetzlichkeit oder wiederholten Ungehorsam
gegen die ordnungsmäßige !̂ nicht widerrechtlichen

Befehle der Herrschaft sich zu Schulden kommen
läßt ; 3) wenn cs sich den, zur Aufsicht über
das Gesinde von der Herrschaft bestellten Per¬
sonen thätlich oder mit Schimpf - und Schmäh¬
worten im Dienste widersetzt ; 4) wenn es dem
Trunk ergeben ist oder sonst ein unsittliches Le¬
ben führt : 5) wenn es Kinder oder Verwandte
der Herrschaft zum Bösen verleitet oder verdäch¬
tigen Umgang mit ihnen hat ; 6) wenn ein
Dienstbote mit einer ansteckenden oder Eckel er¬
regenden Krankheit behaftet ist, welche er beim
Antritt des Dienstes der Herrschaft verheimlicht
oder während der Dienstzeit , ohne Verschulden
der Herrschaft , sich zugezogen hat ; 7) wenn der
Dienstbote unfähig wird , die übernommenen Dienst-
Geschäfte fernerhin zu verrichten (vorbehältlich
der Bestimmungen 8 , 43 bis 47 .) ; 8) wenn die
Herrschaft durch falsche, ihr vom Gesinde überge¬
bende Zeugnisse hintergangen worden ist : 9) wenn
das Gesinde einen Diebstahl oder eine Verun¬
treuung begeht , wohin auch der Verkauf und das
Versetzen solcher Livreestücke zu rechnen ist , die
noch nicht ganz abverdient sind ; 10 ) wenn es sein
Nebengesinde zum Diebstahl , Veruntreut oder Be¬
trug verleitet : 11) wenn es mit Feuer und Licht,
nach wiederholter Warnung , unvorsichtig umgeht:
12 ) wenn , obgleich ohne vorgängige Warnung,
durch solche Unvorsichtigkeit wirklich Feuer auSge-
kommen ist : 13) wenn weibliches Gesinde schwan¬
ger ist, wobei demselben jedoch, so ferne die Nie¬
derkunft nicht zu nahe ist, eine 14tägige Austritts-
frist zu gönnen ist , um sich ein anderes Unter¬
kommen zu suchen : 14 ) wenn das Gesinde ohne
Erlaubnis ! der Herrschaft über Nacht aus dein

>Hause bleibt : 15) wenn es zu Abbüßung von
mehr als 8 Tagen Gefänanißstrafc verurtheilt
wird : 18) wenn es ohne Vorwissen der Herr¬
schaft fremden Personen des Nachts den Aufent¬
halt im Hause gestattet , oder bei Tag übelberüch-
tigte Personen , dem Verbot der Herrschaft zuwi¬
der, zu sich kommen läßt : 17) wenn eS im vori¬
gen Dienst eine Veruntreuung begangen und die
vorige Herrschaft im Attestat nichts davon erwähnt,
auch das Gesinde selbst cs der neuen Herrschaft
auf Befragen verschwiegen hat ; ( 8) wennverhei-
rathete Dienstboten (beiderlei Geschlechts ) ihren
ehelichen Stand , und weibliche Dienstboten auf
Befragen verheimlichen , daß sie Kinder haben:
19) wenn das Gesinde das ihm anvertraute Vieh
in der Wartung und Pflege in einem wesentlichen
Stück vernachläßigt oder dasselbe in anderer Weise
mißhandelt : 20 ) in den Fällen , welche oben
8 . 30 bis 32 erwähnt sind.

Gesinde , welches wegen Einer der vorstehende»
Ursachen entlassen wird , kann Lohn und Kost nur
bis zum Tag der Entlassung fordern.

8 . 61 . (Auflösung deS Diensts durch den Tod .)
Durch den Tod der Herrschaft oder des Gesindes
wird alle Verbindlichkeit des Mieth -Vertrags aus¬
gehoben.

Die Erben des Gesindes können Lohn und et¬
waiges Kostgeld nur bis zu dem Tag fordern , wo
der Verstorbene Dienste zu leisten aufgehört hat.

8 . 62 . (Fortsetzung .) Die Erben des verstor¬
benen Dienstboten sind dagegen auch zu keinem
Schadens - Ersatz oder zu Stellung eines ander»
Dienstboten verpflichtet.

8 . 63 . (Fortsetzung .) Stirbt die Herrschaft,
so können deren Erben von dem Dienstboten die
Fortsetzung des Mieth - Vertrags auf 6 Wochen
verlangen.

8 . 64 . (Auflösung wegen Konkurs .) Die Vor¬
schriften der 88 > 1>l bis 63 finden Anwendung,
wenn ein Konkurs über das Vermögen der Dienst-
Herrschaft entsteht.



Der Taa des eröffnet «« Konkurses wird in
dieser Beziehung dem Todestag gleich geachtet.

§ . 65 . (Wirkung der Auflösung deS Diensts
hinsichtlich der Livree) . stand ein Dienslbotc in
Livree , so ist es hinsichtlich derselben bei einer
Dienst -Auflösung vor Ablauf der Dienstzeit fol¬
gendermaßen zu halten : 1) Stirbt der Dienstbvte,
so fällt die Lmree an die Herrschaft zurück , ohne
irgend eine Vergütung : 2) ebenso , wenn der
Dienstbvte zur Aufkündigung oder zur alsbaldi¬
gen Auflösung des Diensts (8 . 57 u. 60 ) der
Herrschaft Veranlassung gegegeben hat , muß er
am Tag des Austritts die Lwreestücke ohne Ver¬
gütung dafür zurückgeben : 3) ist aber der Dienst-
bote zur vorzeitigen Auflösung des Diensl -Ver-
rrags von der Dienstherrschaft veranlaßt worden,
so fällt ihm die gewöhnliche Livree (mit Aus¬
nahme der Staats -Ävree ) mit Eigenthum in dem
Fall zu, wenn die Hälfte der bedungenen Dienst¬
zeit beim Austritt bereits abgelaufen ist , im an¬
dern Fall hat er die Livree der Herrschaft zurück¬
zugeben.

K. 66 . (Ersatzschulden der Dienstboten .) Der
Dienstbote , welcher durch vorempfangene » Lohn,
durch Schadens -Vergütung oder auf andere Weise
der Herrschaft etwas schuldig bleibt , ist verbun¬
den , dafür bei seinem Dienst -Austritt Zahlung
oder erforderlichenfalls Sicherheit zu leisten, wenn
nickt schon vorher etwas Anderes bestimmt worden.

K. 67 . (Fortsetzung .) In jedem Fall ist das
abziehende Gesinde schuldig . Alles , was ihm zu
seinem Gebrauch oder zur Aufbewahrung anvcr-
traut war , der Herrschaft noch vor seinem Dienst-
Austritt richtig und reinlich zurückzustellen und
für deren aus seinem Verschulden entstandenen
Schaden zu haften.

K. 68 . (Zeugniß für austretendes Gesinde .)
Obwohl in das Dienstbvtcnbuch nur ein Eintrag
über die Dienstdauer und nicht über die Auffüh¬
rung des Dienstboten gemacht wird , so soll doch
dadurch die Ausstellung von Privatzeugnissen über
Letztere nicht ausgeschlossen werden.

Vom amtlichen Verfahren in Dienst¬
botensachen.

§ . 69 . Das Verfahren in Dienstbotensachen
ist durchaus summarisch.

Ohne dringende Ursache werden keine schriftli¬
chen Verhandlungen dabei zugelagen , es kämen
denn Entschädigungs -Forderungen zur Klage , die
zur Verweisung in den ordentlichen Rechtsweg
sich eignen.

§ . 70 : Streitigkeiten in Dienstbotensachen,
die polizeilicher Natur sind, hat die Ortsobrigkcit
auf das Schleunigste , und wo möglich binnen 48
Stunden zu erledigen.

A. 7t . Die Orts -Polizei -Behörden haben die
Verpflichtung , über die Einhaltung der in dieser
Ordnung enthaltenen Vorschriften zu wachen und
namentlich darauf zu sehen, daß jeder in der Ge¬
meinde befindliche Dienstbote mit einem Dienst¬
buch (8 . 11) nebst dem Hcimaths -AnSweis ver¬
sehen ist.

Oberamrsaencht Naaolv.
Nagold.

S chuld en -Liquid atiori er».
In den nachgenannten Gantsachen ist

zur Schulden - Liquidation ?c. Tagfahrt
auf die unken bezeicknete Zeit anberaumr,
wozu die Gläubiger unter dem Anfü-
gen vorgeladen werden , daß die Nicht-
liquidirenben , so weit ihre Forderungen

nicht aus den Gerichts - Akten bekannt
sind , am Schlüsse der Liquidation
ausgeschlossen , von den übrigen nicht
erscheinenden Gläubigern aber wird an¬
genommen werden , daß sie hinsichtlich
eines etwaigen Vergleichs , der Geneh¬
migung des Verkaufs der Masse - Ge¬
genstände und der Bestätigung des Gü¬
terpflegers der Erklärung der Mehrheit
ihrer Klasse beitreten.

-s Georg Friedrich Müller , gewes.
Nevierförster zu Lchönbronn,

Montag den 1. Septbr .,
Vormittags 8 Ubr;

Jakob Schmidt , Weber von Egen¬
hausen,

Dienstag den 2. Septbr .,
Vormittags 8 Ubr;

Joseph Dettling,  gewes . Gassen-
wirtb von Obertbalheim,

Mittwoch den 3. Septbr .,
Vormittags 8 Ubr;

Bernbard Braun  von Wenden,
Donnerstag den 4 . Septbr .,

Vormittags 8 Uhr;
Johann Wolsgang Aldinger,  Schä¬

fer von Wenden,
Freitag den 5. Septbr .,

Vormittags 8 Uhr;
s- Johann Georg Wal;  von Wenden,

Freitag den 5 . Septbr .,
Nachmittags 2 Uhr;

Gottfried Kal mb ach , Hirschwirth
von Altenstaig Dorf,

Samstag den 6 . Septbr .,
Vormittags 8 Uhr;

-j- Georg Wilhelm Theurer  von
Bcrneck,

Samstag den 6. Septbr .,
Nachmittags 2 Ubr;

Peter Katz , Hirschwirth von Bö¬
singen,

Montag den 8 . Septbr .,
Vormittags 8 Uhr;

s- jung Jakob Braun  von Bei-
hingen,

Montag den 8 . Septbr .,
Nachmittags 2 Uhr;

Friedrich Nenz,  Bäcker von Hal¬
terbach,

Dienstag den 9 . Septbr .,
Vormittags 8 Uhr;

Jakob Lutz , Glaser von Altenstaig,
Mittwoch den 10 . Septbr .,

Vormittags 8 Uhr ;
Andreas Friedrich Memminger,

Nothgerber von Wildberg,
Donnerstag den 11. Septbr .,

VormAtags 8 Uhr;

Friedrich Breimaier,  Weißgerber
von Wildberg,

Donnerstag den 11. Septbr .,
' Nachmittags 2 Uhr;

-j- Jakob Christoph Heinrich Rol¬
ler,  Leineweber von Wildberg,

Freitag den 12 . Septbr .,
Vormittags 8 Uhr;

Johann Georg Schachinger,  Satt¬
ler von Wildberg,

Freitag den 12. Septbr .,
Nachmittags 2 Uhr.

Den 6 . August 1845.
K. Oberamtsgericht.

Hoß.
Nagold.

Schulden -Liquidationen.
In den nachgenannten Gantsachen ist

zur Schulden - Liquidation re. Tagfahrt
auf die unten bezeichnete Zeit anberaumt,
wozu die Gläubiger unter dem Anfü¬
gen vorgeladen werden , daß die Nicht-
liquidirenden , so weit ihre Forderungen
nicht aus den Gerichts - Akten bekannt
sind , am Schlüsse der Liquidation
ausgeschlossen , von den übrigen nicht
erscheinenden Gläubigern aber wird an¬
genommen werden , daß sie hinsichtlich
eines etwaigen Vergleichs , der Geneh¬
migung des Verkaufs der Masse - Ge¬
genstände und der Bestätigung des Gü¬
terpflegers der Erklärung der Mehrheit
ihrer Klasse beitreten.

Jakob Höhing,  Bierbrauer von
Nagold,

Montag den 15. Septbr . ,
Morgens 8 Uhr;

Joseph Alois Bronzier,  Kauf¬
mann von Altenstaig,

Dienstag den 16 . Septbr .,
Morgens 8 Uhr.

Den 10. August 1845.
K . Oberamtsgericht.

Hoß.
Haiterbach.

Strumpfweberstuhl zu ver¬
kaufen.

Der Unterzeichnete ist beauftragt , ei¬
nen Strumpfweberstuhl Nro . 8 . zu ver¬
kaufen ; derselbe ist ganz neu sundirt
und können auch Kleiderstücke darauf
gefertigt werden.

Die Herren Ortsvorsteher , in deren
Gemeinden sich Strumpfwebermeister
befinden, werden geh. ersucht, dieß den¬
selben gef. eröffnen zu wollen.

Den 14. August 1845.
, Stadtrath Klenk.
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